
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 
in der Stadt Neubrandenburg 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777) und 
der §§ 1 bis 3 des Kommunalabgabengesetzes - KAG M-V in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12.04.2005 (GVOBl. M-V S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777) wird nach Beschlussfassung der 
Stadtvertretung Neubrandenburg vom 30.10.2014 folgende 1. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Neubrandenburg 
erlassen. 

Artikel 1 
Änderung der Satzung 

Die Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Neubrandenburg in 
der Fassung vom 18.11.2009 veröffentlicht im Stadtanzeiger Nr. 12 vom 25.11.2009 wird wie 
folgt geändert: 

§ 2 Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

Das Innehaben einer aus beruflichen Gründen gehaltenen Wohnung eines nicht dauernd 
getrennt lebenden Verheirateten oder einer eingetragenen Lebenspartnerschaft führenden 
Person, deren gemeinsame Wohnung sich in einer anderen Stadt befindet, unterliegt nicht 
der Zweitwohnungssteuer. 

§ 5 wird wie folgt gefasst: 

Die Steuer beträgt 12 v. H. des jährlichen Mietaufwandes. 

Artikel 2 
Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 
(Zweitwohnungssteuersatzung) 

Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, den Wortlaut der Satzung über die Erhebung einer 
Zweitwohnungssteuer in der Stadt Neubrandenburg (Zweitwohnungssteuersatzung) in der 
vom Inkrafttreten dieser Satzung an geltenden Fassung im Stadtanzeiger öffentlich bekannt 
zu machen. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2015 in Kraft. 

Neubrandenburg, 06.11.2014 

Dr. Paul Krüger 
Oberbürgermeister 

"Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen 
wurde, können diese gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese 
Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder 
Bekanntmachungsvorschriften". 


